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Energieausweis für Gebäude  
Informationen für Eigentümer, 

Interessenten, Käufer,  
Verkäufer und Mieter  

von Immobilien 
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Seit dem 27.06.2007 hat die Bundesregie-
rung die gesetzliche Grundlage zur Einfüh-
rung von Energieausweisen für bestehende 
Gebäude geschaffen (Energieeinsparvers-
ordnung EnEV 2007). Diese wurde in der 
EnEV 2009 überarbeitet. 
 
Somit wird was bei Kühlschränken oder 
Waschmaschinen selbstverständlich ist, künf-
tig auch für Gebäude gelten. Ab 2008 werden 
Wohngebäude und ab 2009 Gewerbeimmobi-
lien, hinsichtlich ihrer Energieeffizienz nach 
einem einheitlichen Schema bewertet und 
klassifiziert.  
 
Die bundesweite Einführung des Energie-
ausweises schafft eine Vergleichsbasis für 
den Energiebedarf und Betriebskosten. Da-
von profitieren Eigentümer, Käufer und Mieter 
gleichermaßen, bei der Vermarktung von Im-
mobilien ebenso wie bei Kauf- und Mietent-
scheidungen. Der Energieausweis ist zehn 
Jahre gültig. 
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Die Energiesparverordnung lässt für beste-
hende Gebäude zwei Varianten für den Ener-
gieausweis zu. Die eine Variante orientiert 
sich am baulich bedingten Energiebedarf ei-
nes Gebäudes, die andere basiert auf den 
durchschnittlichen tatsächlichen Verbrauchs-
werten für Heizung und Warmwasserberei-
tung der vergangenen Jahre.  
Es besteht bis zum 01.10.2008 für Eigentü-
mer und Vermieter von Wohngebäuden die 
uneingeschränkte Wahlfreiheit zwischen be-
darfs- und verbrauchsorientierten Ausweisen 
für alle Gebäude.  
Ab dem 01.10.2008 ist die Regelung grund-
sätzlich sehr einfach:  
 

 
 
Alle Gebäude mit bis zu vier Wohnungen, die 
vor 01.11.1977 errichtet wurden, benötigen 
einen Bedarfsausweis. Für alle anderen Ge-
bäude kann zwischen beiden Ausweisen frei 
gewählt werden – ebenso wie bei Wohnge-
bäuden, die seit 01.11.1977 entsprechend 
der ersten Wärmeschutzverordnung moderni-
siert wurden. Bei Nichtwohngebäuden be-
steht generell die freie Wahl zwischen ver-
brauchs- und bedarfsorientiert Energieaus-
weis. 
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Eigentümer müssen einen Energieausweis 
erstellen lassen, wenn sie Ihre Immobilie neu 
vermieten, neu verpachten, neu verleasen 
oder verkaufen wollen. Ab Einführungszeit-
punkt haben Kauf- und Mietinteressenten An-
spruch, auf Verlangen einen Energieausweis 
vorgelegt zu bekommen. Das bedeutet der 
Eigentümer muss den Energieausweis dem 
Interessent vorlegen können. Ist dies nicht 
der Fall, ist mit einem erheblichen Bußgeld zu 
rechnen. 

Aussteller:
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Ein Energieausweis egal ob, verbrauchsori-
entiert oder bedarfsorientiert, besteht immer 
aus den gleichen drei Seiten plus einer Seite 
mit Modernisierungsempfehlungen. 
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Informationen zum
Gebäude

Anlass der Ausstellung

Berechnungs-
grundlage

Hinweise zur
Verwendung

Aussteller

 
Die erste Seite ist für beide Varianten gleich 
und beinhaltet Informationen zum Gebäude, 
Anlass der Ausstellung, Berechnungsgrund-
lage, Hinweise zur Verwendung und den 
Aussteller des Energieausweises. 
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Berechneter Energie-
bedarf 

Primärenergiebedarf,
Energetische Qualität
der Gebäudehülle

Endenergiebedarf

Sonstige Angaben,

Vergleichswerte 
Endenergiebedarf

Erläuterungen zum
Berechnungsverfahren

 

Es werden alle wärmetechnisch relevanten 
Komponenten (Bauteile und Anlagentechnik) 
des Gebäudes aufgenommen und energe-
tisch bewertet. Anschließend wird der theore-
tische Kennwert oder Normverbrauch ermit-
telt. Wird ein Verbrauchsausweis ausgestellt, 
bleibt diese Seite unausgefüllt. 
 
Seite 3: Daten für den Verbrauchsausweis:  

Energieverbrauchs-
kennwert

Verbrauchserfassung
Heizung und Warm-
Wasser

Vergleichswerte 
Endenergiebedarf

Erläuterungen zum
Verfahren

 
Entsprechend der neuen EnEV liegen den 
Daten für den Verbrauchsausweis drei auf-
einander folgende Abrechnungsperioden zu-
grunde. Daraus wird der ungewichtete Mittel-
wert als Energieverbrauchswert ausgegeben. 
Zusätzlich müssen eine Klimabereinigung 
vorgenommen und Leerstände rechnerisch 
berücksichtig werden.  
 
Seite 4: Erläuterungen  

 
 

Auf der vierten Seite sind dann noch ein-
mal die Berechnungsgrundlagen zusam-
mengestellt. Dazu werden wichtige Begrif-
fe erläutert. 

Aussteller:

Hubert Ketterer
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Anhang: Modernisierungsempfehlungen 

 
 
Jeder Energieausweis verfügt noch über ei-
nen Anhang, in dem der Aussteller objekt-
spezifische Modernisierungstipps gibt. Sie 
können kurz gefasst sein, und es müssen 
keine Amortisationsrechnungen vorgenom-
men werden. Außerdem müssen diese auch 
den potenziellen Mietern oder Käufern nicht 
vorgelegt werden. Um das ganze Verfahren 
zu vereinfachen, kann auf eine Vor-Ort-
Begutachtung des Gebäudes durch den Aus-
steller verzichtet werden.  
 
Der Energieausweis soll nur der Information 
dienen. Weitere Rechtswirkungen, z.B. eine 
Pflicht zur Umsetzung der empfohlener Mo-
dernisierungsempfehlungen, sind damit nicht 
verbunden. 
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Die EnEV 2007 schreibt mehrere Maßnah-
men zur Energieeinsparung vor, welche ter-
mingerecht umgesetzt werden müssen. 
Heizkessel die vor dem 01.10.1978 installiert 
wurden, mussten bis zum 31.12.2006 ausge-
tauscht werden.  
Alte Heizkessel oder Brenner die nach dem 
01.11.1996 eingebaut wurden, damit diese 
die Abgasgrenzwerte erreichen müssen bis 
zum 31.12.2008 ausgetauscht werden. Hei-
zungs- und Warmwasserleitungen sowie Ar-
maturen in unbeheizten Bereichen müssen 
seit 31.12.2006 gedämmt sein.  
Zugängliche und nicht begehbare oberste 
Geschoßdecken von beheizten Räumen 
müssen ebenso seit dem 31.12.2006 ge-
dämmt sein. 
 
Diese Nachrüstpflichten aus §10 EnEV 2007 
beinhaltet aber auch einige Ausnahmerege-
lungen. Die Pflicht zur Erneuerung für flüssige 
und gasförmige Heizkessel, welche vor 
01.10.1978 eingebaut wurden und Brenner 
welche nach dem 01.11.1996 zur Erreichung 
der Abgasemissionen eingebaut worden sind 
besteht nicht für Niedertemperatur-
Heizkessel, Brennwertkessel und Anlagen mit 
einer Nennleistung von unter 4 KW oder über 
400 KW. Ausnahmen bestehen auch für Ge-
bäude mit bis zu zwei Wohnungen, von de-
nen der Eigentümer am 01.02.2002 eine 
selbst bewohnt hat. Hier muss die Außerbe-
triebnahme der alten Heizkessel nur nach 
einem Eigentümerwechsel nach dem 
01.02.2002 vom neuen Eigentümer durchge-
führt werden. Das Gleiche gilt für die Pflicht 
zur Dämmung von Heizungs- und Warmwas-
serrohren sowie Armaturen in unbeheizten 
Räumen und für die Pflicht, nicht begehbare, 
aber zugängliche oberste Geschoßdecken 
von beheizten Räumen zu dämmen.  
Durch diese Regelungen werden viele 
Selbstnutzende Eigentümer von der Pflicht 
zur Nachrüstung befreit. Deshalb müssen 
Käufer von Immobilien sich gründlich infor-
mieren, welche Standards das Gebäude und 
die Heizungsanlage erfüllen. 
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Wahlfreiheit
Verbrauch / Bedarf 

für alle
Energieausweise
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Ab 2008 wird der Energieausweis in mehre-
ren Schritten eingeführt.  
 
Die Bundesregierung hat für die verschie-
denen Bereiche folgenden Zeitplan festge-
legt:  

01. Juli 2008   
für "Wohngebäude der Baufertigstellungs-
jahre bis 1965" 

01. Januar 2009   
für später errichtete Gebäude 

01. Juli 2009   
für Nichtwohngebäude 

 
Eigentümer die ein Wohngebäude, das vor 
1965 gebaut wurde verkaufen, neu vermie-
ten, verpachten oder verleasen, müssen bis 
zum 01.07.2008 Inhaber eines Energieaus-
weises sein. Für neuere Gebäude gilt dies 
erst ab dem 01.01.2009. 
 
Eigentümer von Nichtwohngebäuden müssen 
erst ab dem 01.07.2009 einen Energieaus-
weis vorlegen können. Im Falle öffentlicher 
Gebäude mit mehr als 1000 m² Nutzfläche, 
sind die Energieausweise auch auszuhängen. 
 
Alle Energieausweise für Bestandsgebäude, 
die freiwillig vor Inkrafttreten der EnEV 2007 
zum 01.10.2007 und nach den Regeln des 
Kabinettsbeschlusses erstellt wurden haben 
eine Gültigkeitsdauer von zehn Jahren ab 
dem Ausstellungsdatum.  
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Sanierungen von Wohngebäuden werden 
durch das CO2 Gebäudesanierungspro-
gramm der Bundesregierung und durch ver-
günstigte Krediten sowie Zuschüssen durch 
die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ge-
fördert. Diese Möglichkeiten wurden sogar 
weiter ausgebaut. Ein bestehendes Gebäude 
kann nun wahlweise mit Hilfe eines KfW Kre-
dites oder eines Zuschusses saniert werden.  
Die Höhe des Zuschusses richtet sich nach 
dem erreichten Energieverbrauchsniveau. 
Unterschreitet zum Beispiel der Energie-
verbrauch das Neubauniveau um mindestens 
30%, dann beträgt der Zuschuss 17,5% und 
maximal 8750 Euro pro Wohneinheit. 
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Die Energiesparberatung vor Ort wird durch 
das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) gefördert. Anspruch auf die 
Förderung haben grundsätzlich alle Gebäu-
de- und Wohnungseigentümer, Mieter, Päch-
ter und Verwalter sofern sich die Beratung auf 
das gesamte Gebäude bezieht. 
Die Förderung läuft noch bis zum 31.12.2009 
und besteht aus einem nicht zurückzahlbaren 
Zuschuss zu den Beratungskosten in Höhe 
von 175 Euro für Ein- bzw. Zweifamilienhäu-
ser und von 250 Euro für Wohngebäude mit 
mindestens drei Wohneinheiten. 
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Einen Energieausweis darf nicht jeder aus-
stellen. Aussteller benötigen eine von mehre-
ren einschlägigen Ausbildungen und Zusatz-
qualifikationen. 
Unser Team aus Ingenieuren und geprüften 
Gebäudeenergieberatern (HWK) erstellt für 
Sie einen Bedarfsausweis für Ihr Gebäude. 
Für weitere Fragen zum Energieausweis, 
Energiesparberatung vor Ort sowie bei För-
derprogrammen stehen wir Ihnen als kompe-
tenter Ansprechpartner zur Verfügung. 
 
Tel.: 0731-37 49 221 / info@enarqum.de 
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